jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 25 NO LVGG Dienstort

NO LVGG 2 - NO Landesverwaltungsgerichtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Dienstort der Mitglieder des Landesverwaltungsgerichtes ist der Sitz des Landesverwaltungsgerichtes.

(2) Die Mitglieder des Landesverwaltungsgerichtes haben ihre Dienstleistung an der Dienststelle zu erbringen, sofern
ihre Abwesenheit nicht aus dienstlichen Grinden erforderlich oder nach den dienstrechtlichen Vorschriften sonst
gerechtfertigt ist.

(3) Der Prasident oder die Prasidentin darf unter Bedachtnahme auf die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und
die fUr den Parteienverkehr bestimmte Zeit abweichend von Abs. 2 regeln:

1. die Erbringung der Dienstleistung aulRerhalb der Dienststelle,

2. die Voraussetzungen fur die Besorgung der Aufgaben aulerhalb der Dienststelle, insbesondere die fur die
Wahrung der Amtsverschwiegenheit und Datensicherheit erforderlichen Vorkehrungen,

3. Berichtspflichten Giber Anzahl und Art der entschiedenen Falle auRerhalb der Dienststelle,

4. fur jene Tage, an denen die Dienstleistung an der Dienststelle zu erbringen ist, die zur Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebes erforderlichen Vorkehrungen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 25 NÖ LVGG Dienstort
	NÖ LVGG 2 - NÖ Landesverwaltungsgerichtsgesetz


